Kanton Ziirich
Baudirektion

Gesamtverfiigung

Generalsekretariat
Leitstelle fir Baubewilligungen

Referenz-Nr.: BVV 20-1288

Kontakt: Peter Schiirmann, Sachbearbeiter, Walcheplatz 2, 8090 Ziirich
Telefon +41 43 259 54 75, www.zh.ch/planen-bauen

29. September 2020

Ersatz Briicke

Gemeinde Pfungen
Bauherrschaft Gemeinde Pfungen, Tiefbau, Dorfstrasse 25, 8422 Pfungen
Projektverfasserin  ING PLUS AG, Zinzikerweg 5, 8404 Reutlingen (Winterthur)

Grundeigentimer Kanton Zirich, Baudirektion, AWEL, Wasserbau, Walcheplatz 2, 8090 Zirich
(Kat.-Nr. 970)

Alfred Pedrotti, Reckholdernstrasse 13, 8422 Pfungen (Kat.-Nr. 974)
Politische Gemeinde Pfungen, Dorfstrasse 25, 8422 Pfungen (Kat.-Nrn. 1914 und 1781)

Lage Haldenstrasse, Kat.-Nrn. 970, 974, 1914 und 1781, Erholungszone

Massgebende Situation Briicke (Plan-Nr. 31'065-210) 1:100 rev. 28.07.2020
Unterlagen Situation Werkleitungen (Plan-Nr. 31'065-220) 1:100 rev. 28.07.2020

Schnitte (Plan-Nr. 31'065-250) 1:50 rev. 28.07.2020
Mutationsvorschlag (Plan-Nr. 31'065-211) rev. 28.07.2020
Hydrogeologische Beurteilung AllGeol AG (Bericht-Nr. 45486-2) vom 09.04.2020
Situationsplan Rodungsgesuch 1:25000 rev. 14.05.2020
Rodungsplan 1:500 rev. 13.05.2020
Rodungsgesuch rev. 13.05.2020

Beurteilungen A. Baute im Waldabstandsbereich (Forstrechtliche Bewilligung), Rodungs- und raumpla-
nungsrechtliche Bewilligung

Lage in der Erholungszone

Im Geltungsbereich eines Uberkommunalen Landschaftsschutzinventars

Im Nahbereich von Lebensraumen geschiitzter Pflanzen und Tiere

In Grundwasserschutzzone oder -areal

Raumliche Inanspruchnahme eines Oberflachengewassers und im Gewasserraum

TMOOw

Sachverhalt

Im vorliegenden Fall sind neben der Baubewilligung der kommunalen Baubehdérde von
Pfungen auf der Stufe Kanton zusatzliche Bewilligungen (vgl. Rubrum) erforderlich. Die
Leitstelle flir Baubewilligungen fasst diese Entscheide in der vorliegenden Gesamtverfii-
gung zusammen (vgl. §§ 319 Planungs- und Baugesetz [PBG] und 12 Bauverfahrensver-
ordnung [BVV]).

Am 4. Mai 2020 hat die Leitstelle fir Baubewilligungen das vorliegende Gesuch zur Koordi-
nation innerhalb der kantonalen Verwaltung entgegengenommen. Im Rahmen der Beurtei-
lung haben die Fachstellen ihre Entscheide der Leitstelle Gberwiesen.
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Das Vorhaben umfasst den Abbruch und Ersatzneubau der Briicke Gber den Miilibach auf
den Grundstlcken Kat.-Nrn. 970, 974, 1914 und 1781 sowie den Anbau an die Bewehrung
des bestehenden Schwimmbaddurchlasses auf dem Grundstlick Kat.-Nr. 224. Das Vorha-
ben befindet sich in der Erholungszone b.

Erwagungen

A. Baute im Waldabstandsbereich (Forstrechtliche Bewilli-
gung), Rodungs- und raumplanungsrechtliche Bewilligung

ALN-Wald: Sachbearbeitung: Hanspeter Reifler (+41 43 257 98 34)

Rodung

Rodungen sind verboten. Eine Ausnahmebewilligung kann nur unter den in Art. 5 des Bun-
desgesetzes Uber den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG) genannten Voraussetzungen er-

teilt werden. Die Rodungsbewilligung befreit nicht von der Einholung einer Baubewilligung

nach dem Bundesgesetz tiber die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG).

Die Briicke Uber den Milibach erschliesst die dahinterliegenden Liegenschaften (3 Wohn-
hauser, 1 Gewerbebetrieb, ein Reservoir sowie das Technikgebaude des Freibades) und
ist in einem desolaten Zustand. Ein Briickenersatz ist daher zwingend notwendig. Zudem
kann der Hochwasserschutz durch das neue Brickenbauwerk verbessert werden. Durch
die Anpassungen der Strassenentwasserung und der Anbindung des Freibades an die Ka-
nalisation kann zudem das Risiko einer Gewasserverschmutzung, in Bezug auf eine Che-
miehavarie (Anlieferung und Betrieb des Freibades), deutlich verringert werden.

Die neuen Brickenabmessungen und die damit verbundene Grenzmutation der Strassen-
parzelle haben eine definitive Rodung von 8 m? zur Folge. Fiir den Bau der neuen Brlicke
mussen zudem weitere 12 m? Waldareal temporéar gerodet werden. Dies flhrt insgesamt zu
einer geringfiigigen Veranderung der statischen Waldgrenze.

Die Ersatzaufforstung fiir die definitiv gerodete Flache von 8 m? erfolgt auf der Parzelle
Kat.-Nr. 1482, Gemeinde Pfungen. Gleichzeitig forstet die Gesuchstellerin freiwillig weitere
1'592 m? zur Hangstabilisierung oberhalb des Reservoirs Blautschi auf. Diese Flache kann
wahrend 20 Jahren fir zukinftige Rodungsvorhaben als Ersatzaufforstung genutzt werden.
Nach Abschluss der Bauarbeiten und der Ersatzaufforstung ist eine entsprechende Ver-
messung vorzunehmen.

Das Vorhaben tangiert zudem eine statische Waldgrenze gemass Waldgrenzenplan Nr. 1
"Rebberg/Milibach" der Gemeinde Pfungen, festgesetzt mit RRB Nr. 1630 vom 8. Juni
1994. Der Oereb-Kataster ist nach Ausflihrung der Arbeiten entsprechend nachzufihren.

Das Interesse an der Rodung Uberwiegt im vorliegenden Fall das Interesse an der uneinge-
schrankten Walderhaltung. Die Standortgebundenheit des Bauvorhabens ist gegeben. Es
stehen ihm keine Uberwiegenden Interessen entgegen. Die angebotene Ersatzaufforstung
kann angenommen werden. Das Rodungsgesuch wurde im kantonalen Amtsblatt vom

19. Mai 2020 ausgeschrieben. Es sind keine Einsprachen erfolgt.
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Aus diesen Griinden kann, gestiitzt auf Art. 5 des Bundesgesetzes lber den Wald vom

4. Oktober 1991(WaG) sowie auf die Bauverfahrensverordnung vom 3. Dezember 1997
(BVV), Anhang Ziffer 1.2.2, die Rodungsbewilligung und die Ausnahmebewilligung gemass
Art. 24 RPG unter den im Dispositiv genannten Nebenbestimmungen erteilt werden.

Waldabstandsunterschreitung

Oberirdische Bauten diirfen die im Zonenplan festgelegte Waldabstandslinie nach § 262
des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG) nicht tiberschreiten. Der
kantonale Forstdienst hat zu prifen, ob durch die Unterschreitung des Waldabstandes die
Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes beeintrachtigt werden (Art. 17 des Bundesge-
setzes Uiber den Wald vom 4. Oktober 1991 [WaG], § 3 der kantonalen Waldverordnung
vom 28. Oktober 1998 [KaWaV] sowie Anhang 1 Ziffer 1.3 der Bauverfahrensverordnung
vom 3. Dezember 1997 [BVV]).

Der Briickenersatz inkl. Flligelmauern unterschreitet die Waldabstandslinie um 8-10 m. Der
Abstand zum Wald betragt damit zukilnftig (nach erfolgter Ersatzaufforstung) noch rund
4 m.

Der neue Schacht und der Kanalisationsanschluss unterschreiten die Waldabstandslinie
um 8 m. Der Abstand zum Wald betragt damit zukilnftig (nach erfolgter Ersatzaufforstung)
noch rund 1.6 m.

Mit einer Beeintrachtigung des Waldes muss aufgrund der vorgangigen Rodung nicht ge-
rechnet werden.

Nach der Prifung der Sachlage steht fest, dass das Bauvorhaben die Erhaltung, Pflege
und Nutzung des Waldes nicht beeintrachtigt und die forstrechtliche Bewilligung zur Unter-
schreitung des Waldabstandes erteilt werden kann.

B. Lage in der Erholungszone
ARE-RP-Landschaft: Sachbearbeitung: Larissa Kogl (+41 43 259 43 13)

1. Zustandigkeit und anwendbares Recht

Die Baudirektion beurteilt alle Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen (Ziffer 1.2.1 des An-
hangs zur Bauverfahrensverordnung, BVV). Zonenkonforme Vorhaben werden gestitzt auf
Art. 22 Abs. 2 des Raumplanungsgesetzes (RPG) bewilligt. Fur nicht zonenkonforme Vor-
haben ist eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 - 24e bzw. 37a RPG erforderlich.

2. Voraussetzungen der Standortgebundenheit mit Beurteilung

Vorhaben sind im Sinne von Art. 24 RPG standortgebunden, wenn eine dem Zonenzweck
widersprechende Baute oder Anlage aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Griin-
den oder wegen der Bodenbeschaffenheit auf einen Standort ausserhalb der Bauzone an-
gewiesen ist. Dabei beurteilen sich die Voraussetzungen nach objektiven Massstaben. Es
kann weder ausschliesslich auf subjektive Vorstellungen und Wiinsche des Einzelnen noch
lediglich auf die personliche Zweckmassigkeit und Annehmlichkeit ankommen. An die Er-
fordernisse der Standortgebundenheit sind hohe Anforderungen zu stellen (BGE 117 |1 b
383 E. 3a, mit Hinweisen). Ausserdem diirfen dem Vorhaben keine liberwiegenden Interes-
sen entgegenstehen (Art. 24 lit. b RPG).
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Im Projektbericht vom 28.07.2020 wird der Standort des Vorhabens ausreichend begriin-
det. Der Ersatzneubau der Briicke sowie der Anbau an die Bewehrung sind aus sicher-
heitstechnischen Griinden notwendig und somit standortgebunden im Sinne von Art. 24
RPG. Der Erteilung der Ausnahmebewilligung steht nichts entgegen.

C. Im Geltungsbereich eines iiberkommunalen Landschafts-
schutzinventars
ARE-RP-Landschaft: Sachbearbeitung: Larissa Kogl (+41 43 259 43 13)

1. Zustandigkeit und anwendbares Recht

Die Baudirektion beurteilt alle Bauvorhaben innerhalb des Geltungsbereichs eines (iber-
kommunalen Landschaftsschutzinventars (Ziffer 1.4.1.3 des Anhangs zur Bauverfahrens-
verordnung, BVV).

2. Uberkommunales Landschaftsschutzinventar

Das Vorhaben liegt gemass dem Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von
Uberkommunaler Bedeutung (RRB Nr. 126 vom Januar 1980) im Objekt Nr. 101 der Ge-
meinde Pfungen (Schmelzwasserrinne Dattnau - Pfungen (Rumstal). Das Schutzziel dieses
Objekts ist die ungeschmalerte Erhaltung der Talung als eindriickliches Beispiel eines nur
wahrend kurzer Zeit dienenden Entwasserungssystems. Im Gebiet des Objektes diirfen
keine beeintrachtigenden Gelandeveranderungen stattfinden. Das Vorhaben bringt keine
Verletzung der Schutzziele mit sich, da es sich lediglich um einen Ersatzbau handelt und
das Gelande nicht beeintrachtigend verandert wird. Aus der Sicht des Landschaftsschutzes
steht der Bewilligung des Vorhabens nichts entgegen.

D. Im Nahbereich von Lebensraumen geschiitzter Pflanzen
und Tiere
ALN-Naturschutz: Sachbearbeitung: Gregor Lang (+41 43 259 49 82)

Gemass Art. 18 des Bundesgesetzes lUber den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451)
vom 1. Juli 1966 und Ziffer 1.4.2 des Anhangs zur Bauverfahrensverordnung (BVV) vom
3. Dezember 1997 priift das Amt fliir Landschaft und Natur, ob eine naturschutzrechtliche
Bewilligung fir Bauten und Anlagen im Bereich von Lebensraumen geschitzter Pflanzen
und Tiere erteilt werden kann.

Nach Art. 18 Abs. 1 NHG ist durch den Erhalt gentigend grosser Lebensraume (Biotope)
und andere geeignete Massnahmen dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenar-
ten entgegenzuwirken. Nach Art. 18 Abs. 1% NHG sind Uferbereiche besonders zu schiit-
zen.

Das Vorhaben betrifft einen kiinstlichen bis stark beeintrachtigten Abschnitt des Milibachs.
Die Langsvernetzung flr Landtiere ist unterbrochen. Eine Revitalisierung des Bachs ist
zum heutigen Zeitpunkt aufgrund der geringen Platzverhaltnisse nicht méglich. Trotzdem
ist der Bau von Banketten mit dem Ersatz der Briicke geplant, um die faunistische Durch-
gangigkeit im Hinblick auf einen allfalligen spateren Ausbau des Gerinnes mit Neugestal-
tung des Schwimmbads sicherzustellen. Gemass technischem Bericht werden die Bankette
nicht an die Béschungen angeschlossen, da die Durchgangigkeit heute nicht erstellt wer-
den kann.
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Die Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung ist unter Bericksichtigung von Ne-
benbestimmungen mdglich.

E. In Grundwasserschutzzone oder -areal
AWEL-GS-GWV: Sachbearbeitung: Jacqueline Diacon (+41 43 259 39 52)
Grundwasserschutzzone S2

GWR i 4-4

Das geplante Bauvorhaben liegt in der Grundwasserschutzzone S2 (Engere Schutzzone)
um die Quellfassung Meiensteg (GWR i 4-4) der Gemeinde Pfungen. Die Schutzzonen
wurden mit Verfigung der Baudirektion Nr. 2200/1990 genehmigt. Die Schutzzonen sind
momentan in Uberarbeitung. Sie sind bereits vorgepriift, aber noch nicht genehmigt.

Die bestehende Briickenplatte iber dem Milibach ist in einem schlechten Zustand und
muss ersetzt werden. Die Brickenplatte wird abgebrochen. Ausserhalb der bestehenden
Widerlager werden neue Widerlager erstellt. Die neuen Widerlager werden mit je drei Injek-
tionsrammpfahlen (HEB 140), welche bis in den Fels bis in eine Tiefe von ca. 3.5 m unter
Terrain reichen, fundiert. Um den oberflachennahen, geringmachtigen Grundwasserleiter
nicht zu verletzen, werden die bestehenden Widerlager auf Héhe des Bachlaufs abgetrennt
und im Boden belassen. Die bestehende Bachsohle wird nicht veréandert. Die neue Bri-
ckenplatte wird als vorfabriziertes Element mit einem Grosskran auf die neuen Widerlager
aufgesetzt oder vor Ort betoniert.

In der Zone S2 sind Ersatzbauten gestattet, wenn die zum Schutze des Grundwassers er-
forderlichen Massnahmen getroffen werden und gegeniiber dem bestehenden Zustand
keine zusatzliche Gefahrdung der Fassung entsteht. Bauliche Eingriffe unterhalb des
héchsten Grundwasserspiegels oder in den Bereich wasserfihrender Schichten sind
grundsatzlich nicht zugelassen. Da die Briicke jedoch aus Stabilitatsgriinden zwingend bis
in den Fels fundiert werden muss, und der Eingriff in den Grundwassertrager durch die
Pfahle relativ gering ist, kann das Bauvorhaben im Sinne einer Ausnahme bewilligt werden.

Eine Gefahrdung der Quellfassung Meiensteg besteht primar wahrend der Bauphase. Des-
halb ist die Fassung wahrend der Bauphase unter Terrain vom Wasserversorgungsnetz zu

trennen. Vor Beginn der Bauarbeiten sowie friilhestens zehn Tage nach deren Abschluss ist
die Fassung zu beproben.

Auf Grund dieser Erwagungen kann die gewasserschutzrechtliche Ausnahmebewilligung
(Art. 19 Abs. 2 Gewasserschutzgesetz) mit Nebenbestimmungen erteilt werden.

F. Raumliche Inanspruchnahme eines Oberflachengewassers
und im Gewasserraum

AWEL-WB-BB: Sachbearbeitung: Alex Marty (+41 43 259 31 56)

Mdalibach, 4.0

Die Gemeinde Pfungen plant, die bestehende Briicke Gber den Milibach, 6ffentliches Ge-
wasser Nr. 4.0, beim Schwimmbad, aufgrund des schlechten baulichen Zustands und einer
ungenigenden Abflusskapazitat zu ersetzen. Die neue Briicke ist auf einen Hochwasser-
abfluss HQ100 von 20 m?/s inklusive einem Freibord von rund 0.5 m ausgerichtet.
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Als Inanspruchnahme der Oberflachengewasser gilt nach § 75 des Wasserwirtschaftsge-
setzes vom 2. Juni 1991 (WWG) deren raumliche Nutzung. Dazu gehdren Bauten und An-
lagen wie Gebaude, Briicken und Leitungen. Den Gemeingebrauch beschrankende oder
Ubersteigende Nutzungen der 6ffentlichen Gewasser, die dazu erforderlichen Bauten und
Anlagen sowie deren Anderungen bediirfen je nach Art der Nutzung einer Konzession oder
einer Bewilligung (§ 36 WWG), Uiber welche die Baudirektion entscheidet (§ 76 WWG). Der
Miulibach ist im Bereich der Briicke nicht als eigenes Gewassergrundstiick ausgeschieden.
Fur die neue Briicke ist daher eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich.

Nach Art. 36a Abs. 1 des Gewasserschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG) ist der
Raumbedarf fiir Fliessgewasser, der fur den Schutz vor Hochwasser und die Gewahrleis-
tung der natirlichen Funktionen des Gewassers erforderlich ist, bei allen raumwirksamen
Tatigkeiten zu bertcksichtigen. Grundlage fir die Festlegung dieses Raumbedarfes ist die
Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV). Gemass Art. 41¢c GSchV in
Verbindung mit den Ubergangsbestimmungen der Anderung vom 4. Mai 2011 diirfen Anla-
gen im Gewasserraum grundsatzlich nur erstellt werden, wenn sie standortgebunden sind
und im Offentlichen Interesse liegen (z. B. Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke oder
Briicken). Als standortgebunden gelten Anlagen, die aufgrund ihres Bestimmungszwecks
oder aufgrund der standértlichen Verhaltnisse nicht ausserhalb des Gewasserraums ange-
legt werden koénnen.

Art. 38 GSchG verbietet im Grundsatz das Uberdecken oder Eindolen von Fliessgewas-
sern. Ausnahmen kann die Behérde unter anderem fir Verkehrsiibergange bewilligen
(Art. 38 Abs. 2 Bst. b GSchG). Die Ausnahmebewilligung fiir Verkehrsiibergange fihrt zu
einem Eingriff in den Gewasserraum und ist unter den Bewilligungskriterien nach Art. 41¢
Abs. 1 GSchV zu wirdigen.

Eine Offenlegung des Gewassers in diesem Bereich ist aufgrund der bestehenden Stras-
senflhrung nicht méglich. Die neue Briicke ist standortgebunden sowie als Verkehrstber-
gang im offentlichen Interesse und demnach gestitzt auf Art. 41c Abs. 1 Satz 1 GSchV zu-
lassig.

Konzessionen oder Bewilligungen fir die Inanspruchnahme von Gewassern werden in der
Regel auf 15 - 40 Jahre zuziiglich einer angemessenen Baufrist erteilt. Im vorliegenden Fall
ist eine Konzessionsdauer von 40 Jahren angemessen (§ 13 KonzV WWG).

Die wasserrechtliche Bewilligung gemass § 36 WWG, die gewasserschutzrechtliche Bewil-
ligung nach Art. 41¢c GSchV sowie die gewasserschutzrechtliche Ausnahmebewilligung
nach Art. 38 GSchG kdénnen demnach erteilt werden.

ALN-FJV Sachbearbeitung: Lukas Bammatter (+ 41 43 257 97 56)

Das Projekt wurde mit der Fischerei- und Jagdverwaltung vorbesprochen und kann aus fi-
schereirechtlicher Sicht unter Auflagen bewilligt werden.
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G. Kosten

Die Bauherrschaft hat die amtlichen Kosten fiir das vorliegende Bewilligungsverfahren zu
tragen (§ 1 in Verbindung mit § 2 lit. c und § 9 der Geblhrenordnung fir Verwaltungsbehor-
den).

H. Verfahrenskoordination

Diese Gesamtverfiigung wird im Sinne von § 318 PBG und §§ 9 und 12 BVV der kommu-
nalen Baubehorde, die das Verfahren leitet, Uiberwiesen. Diese stellt sie den Gesuchstel-
lenden und Dritten, die ein Begehren nach § 315 PBG gestellt haben, zusammen mit ihrem
eigenen Beschluss zu.

Der vorliegende Entscheid kann mit dem im Verfahren massgeblichen Rechtsmittel ange-
fochten werden (§ 329 PBG).

Es wird verfigt:

l. Baute im Waldabstandsbereich (Forstrechtliche Bewilli-
gung), Rodungs- und raumplanungsrechtliche Bewilligung
1. Der Gesuchstellerin werden die Rodung von 20 m? Wald (davon 8 m? definitiv) auf

der Parzelle Kat.-Nr. 1914, Gemeinde Pfungen, und die forstrechtliche Bewilligung
fur die Unterschreitung des gesetzlichen Waldabstandes unter folgenden Nebenbe-
stimmungen bewilligt:

a) Bei den Rodungs- und Bauarbeiten ist der angrenzende Waldbestand zu
schonen. Mit der Rodung darf erst nach Rechtskraft dieser Verfligung begon-
nen werden.

b) Das Waldareal ausserhalb der Rodungsflache darf nicht fir Aushubdepo-
nien, Baubaracken, Materiallager und dergleichen beansprucht werden.

c) Rodungsarbeiten sind wahrend den Brut- und Setzzeiten im Friihling und
Sommer zu unterlassen (Art. 7 Abs. 4 und Abs. 5 JSG, §§ 27 und 50 Abs. 1
JG, § 16 Abs. 2 KWaG).

d) Bei der Wiederherstellung des Waldbodens sind die Vorgaben der Richtlinien
fir Bodenrekultivierungen des Kantons Zirich vom Mai 2003 einzuhalten
(Richtlinien unter www.boden.zh.ch/br). Vor Beginn der Aufforstung ist die ur-
sprungliche Bodenfruchtbarkeit wiederherzustellen.

e) Die Bauherrschaft wird angehalten, wahrend der Bau- und Aufwuchsphase
(Kronenschluss, ca. 10 Jahre), das Aufkommen von invasiven Pflanzen wie
Goldruten, Japanknoterich, Sommerflieder, Riesenbéarenklau usw. zu verhin-
dern (Art. 7 Abs. 1 und Art. 23 des Bundesgesetzes iber den Wald vom
4. Oktober 1991 [WaG]; Art. 15 Abs. 2 und Art. 52 Abs. 1 der Freisetzungs-
verordnung vom 10. September 2008 [FrSV]). Der Bauherrschaft wird emp-
fohlen, durch regelméassige Kontrollen allfallige neue Vorkommen friihzeitig
zu erkennen und Massnahmen zu treffen.
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f) Nach Abschluss der Bauarbeiten ist, zusammen mit dem Nachfiihrungsgeo-
meter und dem Forstkreis 4, eine Waldfeststellung durchzufihren. Gestltzt
darauf ist die Mutation in der amtlichen Vermessung und die Oereb-Nachfiih-
rung vorzunehmen.

Die Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 RPG wird erteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesuchstellerin fir allfallige Schaden im Zu-
sammenhang mit den Rodungs- und Bauarbeiten nach den Bestimmungen des
Obligationenrechts bzw. allfalliger Spezialgesetze haftet.

Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, fir die dauernd abgehende Waldflache von

8 m? auf der Parzelle Kat.-Nr. 1482, Gemeinde Pfungen, 8 m? aufzuforsten. Die
temporare Rodungsflache von 12 m? ist an Ort und Stelle wieder aufzuforsten. Die
Aufforstung (Pflanzung) ist entsprechend den unter massgebenden Unterlagen ge-
nannten Planen und gemass den Weisungen des Forstkreises 4 bis spatestens
31. Dezember 2021 auszufihren.

Die freiwillige Ersatzaufforstung von weiteren 1'592 m? auf der Parzelle Kat.-
Nr. 1482, Gemeinde Pfungen, kann wahrend 20 Jahren als Ersatzaufforstungsfla-
che angerechnet werden.

Die Rodungsbewilligung ist glltig bis 31. Dezember 2021.

Lage in der Erholungszone
Fir das vorstehend beschriebene Bauvorhaben wird die erforderliche Ausnahme-
bewilligung nach Art. 24 RPG im Sinne der Erwagungen erteilt.

Im Geltungsbereich eines iiberkommunalen Landschafts-
schutzinventars

Dem Vorhaben wird aus der Sicht des Landschaftsschutzes im Sinne der Erwagun-
gen zugestimmt.

Im Nahbereich von Lebensraumen geschiitzter Pflanzen
und Tiere

Die naturschutzrechtliche Bewilligung gemass Art. 18 des Bundesgesetzes Uber
den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) vom 1. Juli 1966 wird im Sinne der
Erwagungen unter der folgenden Nebenbestimmung erteilt:

Fir die Begriinung und Bepflanzung sind ausschliesslich einheimische, standortge-
rechte Pflanzen aus regionaler Herkunft zu verwenden. Bei Baumen und Strau-
chern darfen nur Wildformen gepflanzt werden. Die Begriinung der Flachen soll mit
regionalem Saatgut, d. h. durch Direktbegriinung oder Ansaat mit einer standortge-
rechten Wildblumenwiesenmischung (Saatgut von Schweizer Okotypen) erfolgen.

In Grundwasserschutzzone oder -areal
Der Gemeinde Pfungen wird die gewasserschutzrechtliche Ausnahmebewilligung,
in der Grundwasserschutzzone S2 (Engere Schutzzone) um die Quellfassung
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Meiensteg (GWR i 4-4) die Briicke abzubrechen und durch eine neue zu ersetzen,
unter folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

a)

b)

d)

e)

Die "Allgemeinen Nebenbestimmungen fir die Ausflihrung von Bauten in
Grundwasserschutzzonen (Zone S) vom 1. Juli 2020 sind Bestandteil dieser
Bewilligung (Anhang).

Die Bestimmungen des mit Verfligung der Baudirektion Nr. 2200/1990 ge-
nehmigten Schutzzonenreglements der Quellfassung Meiensteg (GWR i 4-4)
sind einzuhalten.

Die Bauarbeiten unter Terrain sind durch eine Fachperson mit hydrogeologi-
scher Ausbildung zu begleiten. Sie veranlasst diejenigen weiteren Massnah-
men, die sicherstellen, dass die zuklnftige Trinkwassergewinnung nicht ge-
fahrdet wird.

Wahrend der Bauphase unter Terrain (Aushub, Bauarbeiten unter Terrain so
wie Hinterflllungsarbeiten) ist die Quellfassung Meiensteg vom Wasserver-
sorgungsnetz zu trennen. Vor dem Beginn der Bauarbeiten sowie friihestens
zehn Tage nach Abschluss der Bauphase unter Terrain ist die Quellfassung
durch ein akkreditiertes Labor chemisch und bakteriologisch zu beproben.
Sie darf erst nach dem Nachweis der Trinkwasserqualitat wieder an das 6f-
fentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen werden. Mindestens zehn
Tage nach der Beendigung aller Bauarbeiten ist die Fassung nochmals zu
beproben. Die Kosten gehen zulasten der Inhaberin dieser Bewilligung. Die
notwendigen Vereinbarungen sind friihzeitig direkt mit dem entsprechenden
Labor zu treffen. Alle Analysenresultate sind unaufgefordert dem Kantonalen
Labor Zurich, Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Ziirich, sowie dem Kanton
Zurich, Baudirektion, AWEL, Gewasserschutz, Stampfenbachstrasse 14,
8090 Zirich, einzureichen.

Der Einsatz von Recyclingbaustoffen ist verboten.

Raumliche Inanspruchnahme eines Oberflachengewassers
und im Gewasserraum

Die wasserrechtliche und die gewasserschutzrechtliche Bewilligung sowie die ge-
wasserschutzrechtliche Ausnahmebewilligung werden unter folgenden Nebenbe-
stimmungen erteilt:

a)

b)

Die Bewilligung der neuen Briicke wird auf den 31. Dezember 2060 befristet.

Die Briicke ist auf den unter Buchstabe a) genannten Zeitpunkt zu entfernen
und der urspringliche Zustand nach Weisung der Wasserbauorgane wieder-
herzustellen, wenn nicht bis spatestens zu diesem Datum ein Gesuch um

eine neue Bewilligung eingereicht und diese Bewilligung erneuert worden ist.

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen fiir Wasserbauten vom 25. Januar
1993 (Fassung vom 21. Januar 2005) sind einzuhalten (Anhang)



g)

h)

0)

Baudirektion

n BVV 20-1288

Das AWEL, Abteilung Wasserbau, Alex Marty, E-Mail alex.marty@bd.zh.ch,
ist vor Baubeginn zu informieren und zu einer Startsitzung einzuladen.

Fir temporare Ein- und Anbauten (Baustelleninstallationen, provisorische
Bauten, Einbauten fir die Wasserhaltung usw.) im Gewassergebiet wahrend
der Bauzeit liegt die vollumfangliche und alleinige Haftung fiir den Hochwas-
serschutz beim ausflihrenden Unternehmer.

Wahrend der Bauarbeiten ist das Abflussprofil soweit frei zu halten, dass ein
Hochwasser jederzeit ungehindert abfliessen kann. Insbesondere Bauge-
riste sind so anzuordnen, dass sie den Hochwasserabfluss nicht behindern
bzw. rechtzeitig ausgebaut werden kdnnen.

Ohne Genehmigung des zustandigen Gebietsingenieurs des AWEL, Abtei-
lung Wasserbau, dirfen keine Projekt- oder Materialanderungen am Bach
vorgenommen werden.

Fir den Ausbau sind gebietstypische und formwilde Steine (kein Granit, kein
Jurakalk) zu verwenden.

Anpassungsarbeiten an Werkleitungen und Kanalen kdbnnen im Rahmen des
vorliegenden Projektes vorgenommen werden.

Wahrend der Bauarbeiten sind die Vorgaben der Empfehlung SIA 431 «Ent-
wasserung von Baustellen» einzuhalten.

Die Zustimmung der angrenzenden Grundeigentiimer ist einzuholen.

Samtliche Beteiligten (Vertreter Bauherr, Projektverfasser, Unternehmer
usw.) sind Uber die Auflagen und Verantwortlichkeiten zu informieren.

Das AWEL, Abteilung Wasserbau, ist zur Abnahme des Werkes sowie dem
Bauherrn, der Projektleitung und dem Unternehmer einzuladen.

Der bauliche und betriebliche Unterhalt der Briicke und des Miilibachs im
Bereich der Briicke sowie 5 m ober- und unterhalb der Briicke ist alleinige
Sache der Bewilligungsinhaberin bzw. ihres Rechtsnachfolgers und geht zu
ihren Lasten. Allfallig vertraglich geregelte Vereinbarungen mit Dritten sind
dem Kanton Zirich, Baudirektion, AWEL, Wasserbau, Walcheplatz 2,

8090 Zurich, mitzuteilen.

Bei einer von der zustadndigen Behorde angeordneten wasserbaulichen
Massnahme hat die Inhaberin dieser Bewilligung oder ihr Rechtsnachfolger
die Anderungen oder Ergénzungen vorzunehmen, die an der Anlage notwen-
dig werden, oder diese zu beseitigen. Die entsprechenden Pflichten und all-
fallige Entschadigungsanspruche richten sich nach dem Gesetz.



VIl.

VIIl.

Baudirektion

n BVV 20-1288

Die Gemeinde Pfungen hat auf eigene Kosten das Vermessungswerk bezliglich
der bewilligten Veranderung am &ffentlichen Gewasser nachfiihren zu lassen (Be-
standesanderung).

Die fischereirechtliche Bewilligung nach Art. 8 und 9 des Bundesgesetzes uber die
Fischerei vom 21. Juni 1991 wird unter den folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

a)  Arbeiten im Gerinne durfen nur in den Monaten Mai bis September mit Hilfe
einer Wasserhaltung ausgefuhrt werden.

b)  Arbeiten ausserhalb vom Gerinne diirfen auch wahrend der Fischschonzeit
durchgefihrt werden.

c) Die Ublichen gewasserschutzrechtlichen Auflagen werden vorausgesetzt und
sind einzuhalten.

d) Der zustandige Fischereiaufseher, Werner Honold,
E-Mail werner.honold@bd.zh.ch, ist spatestens zwei Wochen vor Beginn der
Arbeiten zu informieren. Er ist mit einem elektronischen Satz der bewilligten
Plane zu bedienen.

e) Die lokale Pachtgesellschaft (Fischereirevier 174, Milibach Pfungen) ist auf
elektronischem Weg mit einer Bewilligungskopie zu bedienen (Kontakt:
Martin Schweizer, malimedo@bluewin.ch).

Allgemein

Die im Rubrum erwahnten Unterlagen sind fir die Bauausfihrung verbindlich. All-
fallige Abweichungen sind der zustandigen Bewilligungsbehdrde rechtzeitig zu mel-
den.

Die kommunale Baubehoérde hat in ihrem Baurechtsentscheid auf die Nebenbe-
stimmungen des Dispositivs dieser Gesamtverfligung hinzuweisen.

Die kommunale Baubehorde ist verpflichtet, die Einhaltung der erwahnten Plane
sowie der Nebenbestimmungen zu kontrollieren. Allfallige Abweichungen sind der
betroffenen kantonalen Fachstelle unverziglich zu melden.

Gebiihren
Gestutzt auf § 2 lit. c und § 9 der Gebulhrenordnung fiir Verwaltungsbehérden wer-
den die Gebuhren wie folgt festgesetzt:

Staatsgebihr ALN Wald Fr. 542.00
Staatsgeblihr ARE Landschaft, BaB Fr. 264.40
Staatsgebihr ARE Landschaft, BaB Fr. 132.20
Staatsgebuihr ALN Naturschutz Fr. 264.40
Staatsgebihr AWEL Grundwasserschutz Fr. 661.00

Staatsgebihr AWEL Wasserbau Fr. 528.80



IX.

Baudirektion

n BVV 20-1288

Staats- und Ausfertigungsgebuihr Fr. 288.00

Total Fr. 2’680.80

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet,
beim Baurekursgericht des Kantons Zirich, Postfach, 8090 Zirich, schriftlich Re-
kurs erhoben werden. Die in dreifacher Ausfihrung einzureichende Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und, soweit mdglich, beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursge-
richts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu
tragen.

Mitteilung

An die kommunale Baubehérde, fir sich und zur Weiterleitung / Eréffnung an:

- Bauherrschaft: Gemeinde Pfungen, Tiefbau, Dorfstrasse 25, 8422 Pfungen
(Beilage: Rechnung)

- Projektverfasserin: ING PLUS AG, Zinzikerweg 5, 8404 Reutlingen (Winterthur)

- Grundeigentiimer: Kanton Zurich, Baudirektion, AWEL, Wasserbau,
Walcheplatz 2, 8090 Zirich

- Grundeigentimer: Alfred Pedrotti, Reckholdernstrasse 13, 8422 Pfungen

- Grundeigentiimerin: Politische Gemeinde Pfungen, Dorfstrasse 25,
8422 Pfungen

- Bundesamt fir Umwelt, Abteilung Wald, Postfach, 3003 Bern
(Rodungsdossier folgt separat von ALN-Wald)

- Wasserversorgung Gemeinde Pfungen, Dorfstrasse 25, 8422 Pfungen

- Dritte, welche ein Begehren gemass § 315 PBG gestellt haben

Fur den Auszug

Generalsekretariat
Koordination Bau und Umwelt
Leitstelle flir Baubewilligungen

P

Peter Schirmann
Sachbearbeiter

Kopie durch Leitstelle fir Baubewilligungen an:

Kantonales Labor Zirich (per E-Mail)

Amt fur Landschaft und Natur, Fischerei- und Jagdverwaltung (per E-Mail)



Kanton Zirich

Baudirektion

Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft
Gewasserschutz

Kontakt: Annette Jenny, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Stampfenbachstrasse 14, 8090 Zirich
Telefon +41 43 259 39 44, www.gewaesserschutz.zh.ch

Allgemeine Nebenbestimmungen fiir die Ausfithrung von Bauten
in Grundwasserschutzzonen (Zone S) vom 1. Juli 2020

Da sich in unmittelbarer Ndhe des Bauobjektes eine Trinkwasserfassung be-
findet, ist wegen des Grundwasserschutzes grosste Vorsicht geboten.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Far allfallige Schaden am Grundwasser, die nachweislich auf den vorliegenden Bau oder
Betrieb zurtickzufiihren sind, haftet der Inhaber der Bewilligung in vollem Umfang.

Die Rechte Dritter bleiben vorbehalten.
Es dirfen keine Sickerleitungen verlegt werden.

Hinterfullungen und Grabenauffillungen sind mit unverschmutztem und in den obersten
50 cm mit schlecht durchléassigem Material zu erstellen und gut zu verdichten.

Das Bauprogramm ist so zu gestalten, dass die Bauarbeiten unter Terrain méglichst spedi-
tiv ausgefiihrt werden kénnen. Der Beginn der Bauarbeiten ist dem AWEL zu melden.

Installationsplétze, Materiallager, Mannschaftsbaracken und sanitare Anlagen sind aus-

serhalb der Zonen S1 und S2 einzurichten. Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergruben
ist in der ganzen Schutzzone unzuldssig. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit dem
AWEL zugelassen.

Nicht im Einsatz stehende Baumaschinen sind abseits der Baugrube auf einen dichten und
entwasserten Platz abzustellen. Das Reinigen und Auftanken sowie Reparieren von Ma-
schinen und Fahrzeugen muss auf einem dichten Platz ausserhalb der Zonen S1 und S2
erfolgen.

Olfasser, Kannen usw., die Treibstoff, Ol oder andere wassergefahrdende Flussigkeiten
(inklusive Bauchemikalien) enthalten, sind ausserhalb der Zonen S1 und S2 in eine Wanne
mit 100—prozentigem Auffangvolumen zu stellen. Auf dem Bauplatz ist eine der gelagerten
Olmenge entsprechende Menge eines Olbinders bereitzustellen.

Betonumschlaggeréte sind auf einem dichten Platz ausserhalb der Zonen S1 und S2 zu
stationieren. Das Waschwasser darf nicht versickert werden.

Bauhilfsmassnahmen und Fundationen, welche die Grundwasserqualitat oder die Durch-
flusskapazitat des Grundwassers beeintrachtigen, sind unzuldssig. Insbesondere ist die
Verwendung geschmierter Spundwéande in der Schutzzone unzulassig. Bei der Verwen-
dung von gedltem und geschmiertem Schalungsmaterial ist durch geeignete Massnahmen
zu verhindern, dass wassergefahrdende Stoffe in den Untergrund versickern. Die Lagerung
dieses Schalungsmaterials ist in den Zonen S1 und S2 unzul&ssig.

Das Aufstellen von Betonaufbereitungsanlagen ist verboten.

Der Einsatz von losen Recyclingbaustoffen ist grundsétzlich verboten. Die Verwendung in
kompakter, zementgebundener Form ist in der Zone S3 zulassig.

Bauabfalle aller Art durfen nicht in der Baugrube deponiert werden. Jegliches Entleeren
von Flussigkeiten in die Baugrube ist untersagt.

Verunreinigungen im Aushubmaterial bzw. im Grundwasser sind unverziglich der betroffe-
nen Wasserversorgung und der Kantonspolizei tiber Tel.—Nr. 117 zu melden.

Die ortliche Bauleitung ist besorgt, dass alle am Bau beteiligten Personen durch personli-
che Instruktion oder Anschlag auf die Gewasserschutzvorschriften aufmerksam gemacht
werden.



Kanton Zurich

Baudirektion

Amt fir

Abfall, Wasser, Energie und Luft
Wasserbau

Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Wasserbauten vom 25. Januar 1993
(Fassung vom 21. Januar 2005)

1. Die Rechte Dritter bleiben vorbehalten.

Der Inhaber dieser Konzession oder Bewilligung haftet fir jeglichen Schaden, wel-
cher durch die Erstellung, den Bestand und den Betrieb des Konzessions- oder Be-
willigungsobjektes (Objekt) entsteht.

3. Der Staat haftet nicht fir Schaden, die an diesem Objekt durch Einflisse des Ge-
wassers oder Wasserstandsregulierung entstehen.

4, Bei Fliessgewassern ist das Profil soweit freizuhalten, dass ein Hochwasser unge-
hindert abfliessen kann. Wassertribungen sind zu vermeiden. Anfallendes Material
ist ordnungsgemass zu entsorgen. Wahrend der Bauausflhrung und bei spateren
Unterhaltsarbeiten dirfen weder Zementwasser noch andere feste, flissige oder
gasformige Stoffe ins Gewasser gelangen. Im Hochwasserbereich dirfen keine Ma-
terialien gelagert und Hilfskonstruktionen nur im Einvernehmen mit dem Amt fir Ab-
fall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) eingebaut werden.

5. Der Inhaber der Konzession oder Bewilligung ist fur die einwandfreie Konstruktion
und Arbeitsausfihrung verantwortlich. Es wird festgestellt, dass die technische Pri-
fung des Projektes durch das AWEL lediglich in Bezug auf die wasserwirtschaftli-
chen Belange erfolgte.

6.  Ausfuhrungsbeginn und Ausflihrungsende sind dem AWEL mitzuteilen. Das Objekt
soll innerhalb finf Jahren, vom Datum der Konzession oder Bewilligung an gerech-
net, erstellt sein.

7. Das Objekt ist stets in gutem Zustand zu erhalten. Der Unterhalt des Objekts sowie
des offentlichen Gewassers im Einflussbereich des Objektes ist Sache des Konzes-
sions- oder Bewilligungsinhabers.

8. Konzessionen und Bewilligungen erléschen am festgesetzten Termin, falls sie nicht
vorher auf rechtzeitig eingereichtes Gesuch hin erneuert worden ist. Wird die Er-
neuerung verweigert oder wird darauf verzichtet, hat der Konzessions- bzw. Bewilli-
gungsinhaber oder sein Rechtsnachfolger nach Weisung des AWEL den urspringli-
chen Zustand auf seine Kosten wiederherstellen zu lassen.

9.  Am Objekt durfen ohne Bewilligung keine baulichen Veranderungen oder erhebliche
Nutzungsanderungen vorgenommen werden.

10. Bei Zerstérung des Objekts sind vor der Wiederherstellung dem AWEL die entspre-
chenden Plane zur Genehmigung einzureichen.

11. Das vom Objekt beanspruchte offentliche Gewassergebiet bleibt im Eigentum des
Staates.

12.  Weitere Bedingungen und Auflagen der Gemeinde bleiben vorbehalten.



Abnahmeprotokolle

Rodungsgesuch

2020-023

Abnahme der Ersatzaufforstungsflachen

Angaben zu den Ersatzaufforstungsflachen

Aufforstungsfrist 31.12.2021

Gemeindename: PFUNGEN

Totale Aufforstungsflache

Aufforstung an Ort und Stelle
Aufforstung gleiche Gegend
Aufforstung andere Gegend

1612

1:600

m2
m2
m2

Vorhaben: Neubau Briicke
' Gemeinde Parzelle(n) Kat.-Nr(n). Ersatzaufforstungsflichen [m2]
Eigentumer
Lokalname Koordinate X Koordinate Y an Ort  gleiche Gegend andere Gegend
PFUNGEN 1914 Pflicht 12 0 0
Politische Gemeinde P ‘
Haldenstrasse 690'696 262'886 Effektiv ] 2~
' PFUNGEN 1482 Pflicht 0 1'600 0
Politische Gemeinde P
Weid 690'569 262'296 Effektiv
Datum der Aufforstungsabnahme
Waldgrenzep im gesamt_en Gemeindggel?iet festgesetzt: Datum Visum
Antrag an die Katasterleitung, die projektierten Waldgrenzen — >
im OREB-Kataster auf rechtskraftig zu setzen, ist erfolgt. e Y 2% /7'/
Ort, Datum Unterschrift Kreisforstmeister
J;'L’ ‘l b ’. B e Z.‘.i:')
Forstkreis 4 Vi
» / 4‘;, j y ‘).’
A (rat Me A - ,/' ,//,;,.“
; .rf"’vj‘: 7 ‘,/\"'“"”"" “j'/ i
Hanspeter Reifler
Kreisiorstmeister
Seite 2 von 3

16.07.2021



Abnahmeprotokolle Rodungsgesuch  2020-023
Gemeinde PFUNGEN
Abnahme der Rodungsflachen
Rodungsgesuch 2020-023
Gemeinde PFUNGEN FK-Nr. 4
Vorhaben Neubau Briicke
Bewilligungsdatum 29.09.2020
Entscheidungsinstanz Amt fir Landschaft und N.
Angaben zu den Rodungsfldchen
Rodungsfrist 31.12.2021 Bewilligte Rodungsfldche 20 m2
Gemeinde Parzelle(n) Kat.-Nr(n). ‘ Rodungsfléchen [m2]
Eigentimer
Lokalname Koordinate X Koordinate Y temporére Fldache definitive Flache
| PFUNGEN 1914 Bewilligt 12 8
Politische Gemeinde Pfunge ‘ =
Haldenstrasse 690'692 262'882 ettty AL
Datum der Rodungsabnahme
Statische Waldgrenze betroffen: Visum
Antrag an die Katasterleitung, die projektierten Waldgrenzen - j A
im OREB-Kataster auf rechtskraftig zu setzen, ist erfolgt. 24.%3.22 s =
Ort, Datum Unterschrift Kreisforstmeister
. \e A s AL 4 _
.\« -
Forstkreis 4
Hanspeter Reifler
Kreisforstmeister
Seite 1 von 3
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Pfungen

Lebmandmass/

Auszug aus dem Protokoll der Hochbau- und Planungskommission

Protokoll Nr. 8 vom 19. November 2020, Seite 284

1 05
05.03.1
33.05

Gesuchstellerin und
Grundeigentimerin

Projektverfasserin

Bauvorhaben

Planungsrechtliche
Grundlagen

Verfahren

Massgebende Plane
und Unterlagen

Baupolizei

Baurechtliche Entscheide ohne Vers. Nr. alph

Briicken, Unter- und Uberfiihrungen in eD alph

Gemeinde Pfungen, Tiefbau, Dorfstrasse 25, 8422 Pfungen

Abbruch und Ersatzneubau der Briicke ,Badiweg”, Grundstiick Nr. 1914

Gemeinde Pfungen, Tiefbau, Dorfstrasse 25, 8422 Pfungen

ING PLUS AG, Zinzikerweg 5, 8404 Reutlingen/Winterthur

Riickbau und Ersatzneubau der Briicke ,Badiweg”,
Grundstiick Nr. 1914

Bauzone: Erholungszone: Eb
Larmschutz: Empfindlichkeitsstufe (ES) Ill
Grundwasserschutzzone: Engere Schutzzone, 52

Anzeigeverfahren geméss § 18 Abs. lit. b)
Bauverfahrensverordnung

Situation ,Briicke” 1: 100 Plan-Nr. 31'065-219, rev. 28. Juli 2020
Situation ,Werkleitungen” 1 : 100 Plan-Nr. 31'065-220,

rev. 28. Juli 2020 v

Schnitte 1: 50, Plan-Nr. 31'065-250, rev. 28. Juli 2020
Mutationsvorschlag (Plan-Nr. 31'065-211) rev. 28. Juli 2020
Hydrogeologische Beurteilung AllGeol AG (Bericht-Nr. 45486-
2) vom 9. April 2020

Situationsplan Rodungsgesuch, 1 : 25000, rev. 14. Mai 2020
Rodungsplan, 1: 500, rev. 13. Mai 2020

Zu beachtender Entscheid:

Baudirektion Kanton Ziirich, VerfiigunQ Nr. BVV 20-1288 vom 29. September 2020

Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 25, 8422 Pfungen o Tel.052/3050770 e Fax052/30507 77



19. November 2020

ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Bestimmung der Verfahrensart

Das Vorhaben umfasst den Abbruch sowie den Ersatzneubau der Briicke Giber den Miilibach auf den
Parzellen Grundstiick Nrn. 970, 974, 1914 und 1781 sowie den Anbau an die Bewehrung des beste-
henden Schwimmbaddurchlasses auf dem Grundstiick Nr. 224. Das Grundstiick befindet sich mehr-
heitlich in der Erholungszone. Geméss § 15 Bauverfahrensverordnung (BVV) beurteilt das értliche
Bauamt, ob keine zum Rekurs berechtigten Interessen Dritter beriihrt werden. Da es sich um einen
Ersatzneubau handelt, wurde auf eine 6ffentliche Bekanntmachung verzichtet.

Koordination mit kantonale Fachstelle
Das Bauvorhaben bedarf nebst der Bewilligung der 6rtlichen Baubehérde einer Beurteilung durch
kantonale Stellen (§ 319 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes [PBG], § 7 der Bauverfahrensverord-
nung [BVV]). Die Beurteilungen solcher Vorhaben sind formell und materiell ausreichend zu koordinie-
ren (§ 8 Abs. 1 BWV).

ERWAGUNGEN

Bauvorhaben

Die Briicke tGber den Miilibach erschliesst die dahinterliegenden Liegenschaften (drei Wohnhéuser, ein

Gewerbebetrieb, ein Reservoir sowie das Technikgebiude des Freibades). Sie ist in einem baulich de-
-solaten Zustand. Die Gemeinde Pfungen beabsichtigt deshalb, die Briicke tiber den Miilibach zu er-

neuern. Vorgesehen ist der Riickbau der Briicke und deren Ersatz durch einen Neubau. Der Neubau

soll auch die gestiegenen hydrogeologischen Anforderungen an den Bachdurchlass erfiillen.

Rodungs- und raumplanungsrechtliche Bewilligung

Die neuen Briickenabmessungen und die damit verbundene Grenzmutation der Strassenparzelle ha-
ben eine definitive Rodung von 8 m? Wald zur Folge. Fiir den Bau der neuen Briicke miissen zudem
weitere 12 m* Waldareal temporér gerodet werden. Das Interessen an der Rodung ist gemiss Gesamt-
versfiigung (BVV-Nr. 20-1288) der Baudirektion vom 29. September 2020 gegeben. Das Rodungsge-
such wurde im kantonalen Amtsblatt vom 19. Mai 2020 ausgeschrieben. Es sind keine Einsprachen
erfolgt. Die erforderlichen Bewilligungen [Art. 5 des Bundesgesetzes {iber den Wald vom 4. Okto-
ber 1991(WaG) und der BVV] sowie die erforderliche Ausnahmebewilligung [Art. 24 Raumplanungsge-
setz (RPG)] liegen unter den im Dispositiv der Gesamtverfligung genannten Nebenbestimmungen vor.
Es wird diesbeziiglich auf die kantonale Verfiigung verwiesen.

Waldabstandsunterschreitung

Die erforderliche Bewilligung fiir die Unterschreitung des Waldabstands liegt gestiitzt auf § 262 PBG
nicht liberschreiten. Der kantonale Forstdienst hat zu priifen, ob durch die Unterschreitung des Wald-
abstandes die Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes beeintrichtigt werden [Art. 17 des Bundes-
gesetzes Uber den Wald (WaG) vom 4. Oktober 1991, § 3 der kantonalen Waldverordnung vom
28. Oktober 1998 (KaWaV) sowie Anhang 1 Ziffer 1.3 der Bauverfahrensverordnung (BVV) vom 3. De-
zember 1997]. Es wird diesbeziiglich auf die kantonale Verfiigung verwiesen.
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Lage in der Erholungszone

Die Baudirektion beurteilt alle Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen (Ziffer 1.2.1 BWV). Zonenkon-
forme Vorhaben werden gestiitzt auf Art. 22 Abs. 2 RPG bewilligt. Fiir nicht zonenkonforme Vorhaben
ist eine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 - 24e bzw. 37a RPG erforderlich. Die Standortgebunden-
heit des Bauvorhabens wird bejaht sowie das liberwiegende Interesse am Briickenersatz unter Aufla-
gen und Bedingungen bestétigt. Es wird diesbeziiglich auf die kantonale Verfligung verwiesen.

Uberkommunales Landschaftsschutzinventar _

Die Baudirektion beurteilt alle Bauvorhaben innerhalb des Geltungsbereichs eines iiberkommunalen
Landschaftsschutzinventars (Ziffer 1.4.1.3 des Anhangs zur BVV). Das Vorhaben liegt gemass dem In-
ventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von tiberkommunaler Bedeutung (RRB Nr. 126 vom
Januar 1980) im Objekt Nr. 101 der Gemeinde Pfungen (Schmelzwasserrinne Dittnau - Pfungen (Rum-
stal). Das Schutzziel dieses Objekts ist die ungeschmélerte Erhaltung der Talung als eindriickliches
Beispiel eines nur wéhrend kurzer Zeit dienenden Entwiésserungssystems. Im Gebiet des Objektes
durfen keine beeintréchtigenden Geldndeverianderungen stattfinden. Das Vorhaben bringt keine Ver-
letzung der Schutzziele mit sich, da es sich lediglich um einen Ersatzbau handelt und das Gelinde
nicht beeintréchtigend verandert wird. Aus der Sicht des Landschaftsschutzes steht der Bewilligung
des Vorhabens nichts entgegen. Es wird diesbezliglich auf die kantonale Verfligung verwiesen.

Im Nahbereich von Lebensrdumen geschiitzter Pflanzen und Tiere

Gemass Art. 18 des Bundesgesetzes liber den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) vom 1. Juli 1966
und Ziffer 1.4.2 des Anhangs zur BVV priift das Amt fiir Landschaft und Natur (ALN), ob eine natur-
schutzrechtliche Bewilligung fiir Bauten und Anlagen im Bereich von Lebensrdaumen geschiitzter
Pflanzen und Tiere erteilt werden kann. Das Vorhaben betrifft einen kiinstlichen bis stark beeintrach-
tigten Abschnitt des Miilibachs. Die Erteilung einer naturschutzrechtlichen Bewilligung ist unter Be-
riicksichtigung von Nebenbestimmungen méglich. Es wird diesbeziiglich auf die kantonale Verfligung
verwiesen,

In Grundwasserschutzzone oder -areal

Das geplante Bauvorhaben liegt in der Grundwasserschutzzone S2 (Engere Schutzzone) um die Quell-
fassung Meiensteg (GWR i 4-4). In der Zone S2 sind Ersatzbauten gestattet, wenn die zum Schutze des
Grundwassers erforderlichen Massnahmen getroffen werden und gegenuber dem bestehenden Zu-
stand keine zusétzliche Geféhrdung der Fassung entsteht. Bauliche Eingriffe unterhalb des hochsten
Grundwasserspiegels oder in den Bereich wasserfiihrender Schichten sind grundsatzlich nicht zuge-
lassen. Da die Briicke jedoch aus Stabilititsgriinden zwingend bis in den Fels fundiert werden muss,
und der Eingriff in den Grundwassertrager durch die Pfahile relativ gering ist, kann das Bauvorhaben
im Sinne einer Ausnahme bewilligt werden. Es wird diesbeziiglich auf die kantonale Verfligung ver-
wiesen.

Réaumliche Inanspruchnahme eines Oberflichengewissers und im Gewisserraum

Grundlage fiir die Festlegung dieses Raumbedarfes ist die Gewadsserschutzverordnung (GSchV) vom
28. Oktober 1998. Geméss Art. 41c GSchV in Verbindung mit den Ubergangsbestimmungen der Ande-
rung vom 4. Mai 2011 durfen Anlagen im Gewésserraum grundsitzlich nur erstellt werden, wenn sie
standortgebunden sind und im 6ffentlichen Interesse liegen (z. B. Briicken). Als standortgebunden
gelten Anlagen, die aufgrund ihres Bestimmungszwecks oder aufgrund der standértlichen Verhaltnis-
se nicht ausserhalb des Gewasserraums angelegt werden kdnnen. Die wasserrechtliche Bewilligung
gemass § 36 Wasserwirtschaftsgesetzes (WWG) vom 2. Juni 1991, die gewisserschutzrechtliche Bewil-
ligung nach Art. 41c (GSchV) sowie die gewasserschutzrechtliche Ausnahmebewilligung nach Art. 38
Gewadsserschutzgesetzes (GSchG) vom 24. Januar 1991 werden erteilt. Es wird diesbeziiglich auf die
kantonale Verfligung verwiesen.
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Larmschutz .

Das Bundesamt flr Umwelt (BAFU) legt Richtlinien iiber bauliche und betriebliche Massnahmen zur
Begrenzung des Bauldrms gemdéss Artikel 6 der Larmschutzverordnung (LSV) fest. Die "Bauldrm-
Richtlinie" (Stand 2011) ist fiir die Beurteilung des Bauldrms und der Wahl von lirmemissionsbegren-
zenden Massnahmen gemass Massnahmenkatalog massgebend. Die Baubehérde behilt sich vor, bei
Missstdnden entsprechende Massnahmen zu verfiigen.

Gebiihrenbezug _

Die Entrichtung bzw. Verrechnung der Bearbeitungs- und Kontrollgebiihren richtet sich nach Art. 19 ff
der Gebiihrenverordnung vom 21. Juni 2018 ‘und nach Ziffer Il des Gebiihrentarifs vom 1. Okto-
ber 2018.

Meldepflichten
Die vor und wéhrend der Bauphase zu beachtenden Meldepflichten sind im Dispositiv aufgefiihrt.

Ubereinstimmung mit weiteren Bauvorschriften
Im Obrigen entspricht das Bauvorhaben den weiteren baurechtlichen Vorschriften.
Der Hochbau- und Planungskommission beschliesst:
1. Der Gesuchstellerin wird bewilligt, das Bauvorhaben unter Einhaltung
- der massgebenden Plane
- der allgemeinen baupolizeilichen Bedingungen gemass Beilage
- der Verfiigung Nr. BVV 20-1288 vom 29. September 2020 der Baudirektion Kanton ZH
auszufiihren.
2. Befristung

Die Bewilligung der neuen Briicke wird im Sinne von Ziffer IV Abs. 1 lit. a) der Verfiigung der
Baudirektion Kanton Ziirich vom 29. September 2020 (BVV 20-1288) auf den 31. Dezem-

ber 2060 befristet.
3. Gebihren
3.1. Bearbeitungsgebiihren

Bearbeitungsgebiihren, zahlbar an die Finanzverwaltung Pfungen vor Baufreigabe, jedoch
spatestens 30 Tage ab der Zustellung dieses Beschlusses:
- Priifgeblihr gemadss Art. 9 Gebiihrentarif
Anzeigeverfahren Fr. 1'000.00
- Besondere Aufwendungen nach Art. 9i. V.
- Vernehmlassung, Abklarungen, Aktenerganzungen,
Besprechungen Fr. 1'500.00

Total . 2'500.

Seite 4



19. November 2020

7. . Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Bau-
rekursgericht des Kantons Ziirich, 8090 Ziirich, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die in drei-
facher Ausfiihrung einzureichende Rekursschrift-muss einen Antrag und dessen Begriindung
enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind
genau zu bezeichnen und, soweit méglich, beizulegen. Materielle und formelle Urteile des
Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei
Zu tragen.

8. Mitteilung an:
a) Gemeinde Pfungen, Tiefbau, Dorfstrasse 25, 8422 Pfungen, mit Beilagen
b) ING PLUS AG, Zinzikerweg 5, 8404 Reutlingen/Winterthur
¢) Baudirektion Kanton Ziirich, Leitstelle fiir Baubewilligungen,
(Geschéfts-Nr. BV 20-1288), leitstelle@bd.zh.ch
d) F+ H Partner AG, Breitestrasse 1a, 8545 Rickenbach Sulz
€) Baukontrolle, Gossweiler Ingenieure AG, Schaffhauserstrasse 55,8180 Biilach
f) Akten

Beilagen

- Genehmigte Plane

- Aligemeine Bedingungen zur Baubewilligung

- Verfiigung Nr. BVV 20-1288 vom 29. September 2020 der Baudirektion Kanton Ziirich
- Formular "Anmeldung zum Baubeginn"

- Rechnung fiir die Bearbeitungsgebiihren

- Rechnung fiir die Kontrollgebiihren

HOCHBAU- UND PLANUNGSKOMMISSION

=< (I

Stefan Jucker Reto Amstu
Prasident Sekretdr

VERSAND 2 3, Dez. 2020
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Kontrollgebtihren
Kontrollgebiihren, zahlbar an die Finanzverwaltung Pfungen vor Baufreigabe, jedoch spétes-
tens 30 Tage ab der Zustellung. dieses Beschlusses:

- Baukontrollen / Abnahmen gemass Art. 10 Gebiihrentarif
- Schlussabnahme Fr. - 450.00

Weitere Gebiihren

In den vorstehenden Gebiihren nicht inbegriffen sind die Aufwendungen fiir die Nachfiih-
rung des Vermessungswerks (§§ 25 und 26 der kantonalen Verordnung tiber die amtliche
Vermessung vom 27. Juni 2012).

Weisung der Baukontrollorgane

In den vorstehenden Gebiihren nicht inbegriffen sind die Aufwendungen fiir die Nachfiih-
rung des Vermessungswerks (8§ 25 und 26 der kantonalen Verordnung tber die amtliche
Vermessung vom 27. Juni 2012).

Sicherheit

Sicherheitsvorschriften

Bauten und Anlagen diirfen weder bei ihrer Erstellung noch durch ihren Bestand Personen
oder Sachen gefédhrden. Demzufolge sind die einschldgigen Sicherheitsvorschriften, insbe-
sondere die Normen, Weisungen und Richtlinien der Berufsverbande (SIA, VSS, BFU etc.) in
jeder Hinsicht zu beachten.

Abweichungen von den gelteriden Sicherheitsvorschriften diirfen nur vorgenommen wer-
den, wenn die Sicherheit der Arbeitnehmer und Dritter auf andere Art und Weise vollum-
fanglich gewahrieistet werden kann. Die Weisungen der zustandigen Kontrollorgane (Bau-
kontrolle, SUVA) sind vorgangig einzuholen.

Meldepflichten

Meldepflichten gemaéss § 327 PBG,
Der Baubeginn und die Bauvollendung sind zu melden.

Verantwortlichkeit

Verantwortlichkeit bei Unterlassen der gesetzlich vorgeschriebenen Meldungen.

Bei Unterlassen der erforderlichen Meldungen lehnt die Gemeinde Pfungen jede Verantwor-
tung fiir daraus allenfalls resultierende Verstosse gegen die Bauvorschriften und die damit
verbundenen baupolizeilichen Konsequenzen ab.

Seite 5



	Gesamtverfügung BVV 20-1288
	Abnahmeprotokoll Ersatzaufforstung
	Abnahmeprotokoll Rodungsfläche
	Beschluss Gemeinde Pfungen 23.12.2020

